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U Initiativkreis Öffentlicher
Rundfunk Köln1) – Resolu-
tion vom 1. November 2004

Amsterdamer Protokoll (1997) und Amsterdamer Konfe-
renz (2004): Public-Service-Rundfunk in Europa voran-
bringen! Die Entwicklungsgarantie ernstnehmen und ein-
lösen!
Öffentlicher Rundfunk ist – heute mehr denn je –

für sozialen Zusammenhalt, Bildung, Kultur, De-

mokratie essentiell. Das gilt auf nationaler Ebene,

aber auch europa- und weltweit. Es vergeht aller-

dings kein Tag, ohne daß sich Lobbyisten kommer-

zieller Medien hiergegen ereifern, und sie versu-

chen beharrlich, auf politische Akteure und Beam-

te Einfluß zu nehmen und die Public-Service-Idee

zurückzudrängen. Damit finden sie mancherorts

Gehör. Der öffentliche Sektor des Rundfunkwesens

wird immer stärker unter Druck gesetzt. Er muß

sich – auch im Zeichen technischen Wandels (Digi-

talisierung, Konvergenz, Internationalisierung) –

neuen Herausforderungen stellen. Dabei braucht er

die Unterstützung aller derer, die seine integrativen

Leistungen noch zu schätzen wissen. Dazu gehören

auch wir, und wir wenden uns in dieser Stellung-

nahme gegen aktuelle restriktive Bestrebungen

und sich abzeichnende Fehlentwicklungen auf EU-

Ebene.

In der Europäischen Kommission scheinen

Kräfte vorzudringen, die den öffentlichen Rund-

funk an einer funktionsadäquaten Entwicklung

hindern wollen. Sie wollen ihm den Zugang zu

den digitalen Möglichkeiten erschweren und ihn

insbesondere im Online-Bereich auf eine kümmer-

liche, tendenziell randständige Position beschrän-

ken. Groß ist in Brüsseler Amtsstuben wohl die

Versuchung, dem Drängen der Lobby nachzugeben

und auf längere Sicht einen Paradigmenwechsel zu

betreiben: weg vom einigermaßen gleichgewichti-

gen dualen Rundfunksystem, hin zu durchgängig

marktwirtschaftlichen Medienstrukturen ungefähr

nach dem Muster herkömmlicher Printmedien.

Es ist zumal die Generaldirektion Wettbewerb,

die sich in dieser Richtung ins Zeug legt. Von ihr

geht, wie kritische Analysen (2) belegen, ein immer

deutlicher neoliberaler, ökonomisierender Trend

aus. Der öffentliche Rundfunk könnte sich danach

in den neuen Medien nicht mehr im nötigen Maß

engagieren. Er soll dort nur noch subsidiär zum

Zuge kommen. Bei offenkundigem Marktversagen

soll er als Ausputzer herhalten. Auch in seinem

überkommenen klassischen Bereich wird er unter-

dessen bedrängt und belästigt, vor allem mittels

des Beihilferechts. Seine demokratisch wichtige

kommunikative Vermittlungsfunktion und sein

umfassender Kulturauftrag scheinen jener einfa-

chen Marktdoktrin fremd zu werden, sie werden

kaum noch bedacht und wirklich verstanden. Ob

die für Medien primär zuständige Generaldirektion

(bisher „Bildung und Kultur“, künftig „Informati-

onsgesellschaft und Medien“) energisch dagegen-

halten kann und auch will, steht dahin.

Die wohlverstandenen gesellschaftlichen und

konstitutionellen Aufgaben des öffentlichen Sek-

tors standen demgegenüber im Vordergrund auf

einer von der niederländischen Ratspräsidentschaft

am 2. und 3. September 2004 in Amsterdam ausge-

richteten EU-Fachkonferenz mit dem Thema „The

key role of public service broad-casting in Europe-

an society in the 21st century“ (3). Dazu hat die

EBU ein substantielles und tiefdringendes Grund-

satzpapier eingereicht (4), welches – der Örtlichkeit

angemessen – an das Amsterdamer Protokoll über

den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Mit-

gliedstaaten von 1997 (5) erinnert. In jenem Proto-

koll haben die Vertragsstaaten eine sachgerecht-

einschränkende authentische Interpretation der

Wettbewerbs- und Beihilfevorschriften des EG-Ver-

trags fixiert. Dafür haben sie einen Erwägungs-

grund angegeben, wonach „der öffentlich-rechtliche

Rundfunk in den Mitgliedstaaten unmittelbar mit

den demokratischen, sozialen und kulturellen Be-

dürfnissen jeder Gesellschaft sowie mit dem Erfor-

dernis verknüpft ist, den Pluralismus in den Medi-

en zu wahren“. Und das neue EBU-Papier geht nun

der Frage nach, wie es mit solchen Werten und

Aufgaben in Zukunft stehen wird.

Die EBU sieht insoweit erheblichen Handlungs-

bedarf. Sie hat die nunmehr 25 EU-Mitgliedstaaten

zum Abschluß der Amsterdamer Konferenz aufge-

rufen, sicherzustellen, „that public broadcasters

have a clear mandate and sufficient funding to

offer a full and evolving range of services in the

new media“ (6). Dies entspricht den dort von zahl-

reichen Sprechern, etwa von der deutschen EP-Ab-

geordneten Ruth Hieronymi, erhobenen Forderun-

gen, und es bleibt zu hoffen, daß aus Verlauf und

Ergebnis der bemerkenswerten – in Deutschland

viel zu wenig beachteten – Konferenz von offiziel-

ler Seite die nötigen Konsequenzen gezogen wer-

den. Es geht kurz gesagt darum, im Geiste des Am-

sterdamer Protokolls zu verfahren und in der nun-

mehr beginnenden entscheidenden Phase der eu-

ropäischen Integration dafür zu sorgen, daß der

Public-Service-Rundfunk daran nach Kräften mit-

wirken und auch in Zukunft florieren kann.

Das Amsterdamer Protokoll stellt auf bestimm-

te in dem eben zitierten Erwägungsgrund anklin-

gende integrative Funktionen des öffentlichen

Rundfunks ab, und es verwendet einen daran ori-

entierten, funktionalen Rundfunkbegriff. Dabei hat

es moderne und freiheitliche nationale Grund-

rechtskulturen wie diejenige vor Augen, die sich in

Deutschland unter dem Einfluß des Bundesverfas-

sungsgerichts entwickelt hat. Rundfunkbegriff und

Rundfunkauftrag sind danach vom jeweiligen Mit-

gliedstaat näher auszugestalten, und zwar im Lich-

te der Rundfunkfreiheit als „dienender Freiheit“

(7). Sie sind technologieneutral, entwicklungsoffen

und dynamisch zu verstehen. Sie sollen den sich

verändernden Umständen in einem grundrechts-

gemäßen Konkretisierungsverfahren angepaßt

werden, bei dem den Rundfunkanstalten selbst



x43 media perspektiven 1/2005
Initiativkreis Öffentlicher Rundfunk Köln – Resolution vom 1. November 2004

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

aufgrund ihrer Sachkunde und Erfahrung eine we-

sentliche Mitsprache gebührt. So etwas wird hier-

zulande in Fachkreisen als „regulierte Selbstregu-

lierung“ bezeichnet. Als Kernpunkt gilt dabei eine

kontinuierliche Qualitätssicherung anhand von

Selbstverpflichtungserklärungen der Anstalten (8)

im Rahmen staatlicher normativer Vorgaben nach

Art des § 11 Rundfunkstaatsvertrag. (9) In diesem

Sinn genießt der öffentlich-rechtliche Rundfunk

eine Funktionsgarantie als Bestands- und Entwick-

lungsgarantie, einschließlich der finanziellen Vor-

aussetzungen einer funktionsadäquaten Entwick-

lung.

Dies und nichts anderes meint auch das Am-

sterdamer Protokoll mit seinen Aussagen zum öf-

fentlich-rechtlichen Auftrag und zur Finanzierung

der Anstalten. Wie weit sich der Rundfunkbegriff

in der Ära der neuen Techniken näherhin er-

strecken soll, inwieweit der Rundfunkauftrag unter

den sich wandelnden Rahmenbedingungen jeweils

zu reformieren und auszudifferenzieren ist und

welche finanzielle Ausstattung der öffentliche

Rundfunk demgemäß braucht – alles das sind Fra-

gen, deren Beantwortung nach dem Protokoll wie

beschrieben in die Zuständigkeit der Mitgliedstaa-

ten fällt. Und es läge neben der Sache, wollte die

Kommission mittels einschränkender Auslegung

dieser Vorgaben und expansiver Handhabung des

europäischen Wettbewerbsrechts versuchen, die

Steuerungskompetenz nun doch wieder in größe-

rem Umfang an sich zu ziehen. Sie ist nicht befugt,

Geltungsbereich und Inhalt des Amsterdamer Pro-

tokolls restriktiv umzuinterpretieren, und sie darf

nicht etwa ein Rolling back des öffentlichen zu-

gunsten des kommerziellen Rundfunks betreiben.

Vielmehr soll sie sich derartiger sachfremder Inter-

ventionen enthalten und mit den nationalen Regu-

lierungsinstanzen am gleichen Strang ziehen. 

Das versteht sich vor dem Hintergrund des in

der EU jetzt in erfreulicher Weise in Gang gekom-

menen Konstitutionalisierungsprozesses. Der Eu-

ropäische Verfassungskonvent hat einen Vertrag

über eine Verfassung für Europa (EUVerf.) ausgear-

beitet (10), welcher auf der Vertragsstaatenkonfe-

renz in Rom am 29. Oktober 2004 von den Regie-

rungschefs unterzeichnet worden ist. (11) Er wird

nun hoffentlich auch überall ratifiziert und tatsäch-

lich in Kraft gesetzt werden. Die vorher schon vom

Europäischen Grundrechtskonvent geschaffene

Charta der Grundrechte der Union ist als Teil II in

den Entwurf der EUVerf. aufgenommen worden.

Darin findet sich auch folgendes neue europäische

Mediengrundrecht: „Die Freiheit der Medien und

ihre Pluralität werden geachtet“ (Art. II-71 Abs. 2).

Das soll für öffentliche und kommerzielle Medien

grundsätzlich gleichermaßen gelten.

Was den öffentlichen Sektor betrifft, so ist

außerdem wichtig, daß das Amsterdamer Protokoll

zum EG-Vertrag von der Regierungskonferenz in

der Schlußakte von neuem bekräftigt und als Pro-

tokoll zum Verfassungsvertrag übernommen wor-

den ist. (12) Nach einer dazu abgegebenen Er-

klärung hat die Konferenz von den Erläuterungen

zur Grundrechtscharta Kenntnis genommen, die

seinerzeit unter Leitung des Präsidiums des Grund-

rechtskonvents formuliert und unter der Verant-

wortung des Präsidiums des Verfassungskonvents

aktualisiert worden waren. Zur Garantie der Me-

dienfreiheit heißt es in jenen offiziösen Erläuterun-

gen, sie stütze sich u.a. auf das Amsterdamer Pro-

tokoll. (13) Daraus erhellt, daß auch für Auslegung

und Anwendung des künftigen Art. II-71 Abs. 2

EUVerf. das Amsterdamer Protokoll in der eben

aufgezeigten Bedeutung maßgeblich bleiben muß.

(14)

EU-Organe dürfen den öffentlichen Rundfunk

in den Mitgliedstaaten demnach nicht mit dysfunk-

tionalen wirtschaftsrechtlichen Mitteln angreifen

und schurigeln. Sie dürfen ihn nicht zugunsten des

Marktrundfunks benachteiligen und zurückdrän-

gen. Vielmehr haben sie die Rundfunkfreiheit in

deren jeweiliger nationaler Ausprägung zu achten,

gerade auch als Funktionsfreiheit des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks inklusive Entwicklungsga-

rantie. Ein besonderes Schutzgut ist dabei nach

Art. II-71 Abs. 2 EUVerf. auch die Medienvielfalt,

die als eine spezifische Erscheinungsform der

„Vielfalt der Kulturen und Traditionen der Völker

Europas“ (Präambel zu Teil II EUVerf., Abs. 3) an-

zusehen ist. Das trifft sich übrigens mit den auf

UNESCO-Ebene laufenden weltweiten Bemühun-

gen um ein Übereinkommen zum Schutz der Viel-

falt kultureller Inhalte und künstlerischer Aus-

drucksformen. (15)

Von der EU-Kommission zu achten ist auch die

europäische Dimension dieser medienspezifischen

kulturellen Vielfalt. Der Public-Service-Rundfunk

soll sich so entfalten können, daß sich aus den

vielfältigen nationalen Programmangeboten heraus

eine lebendige diskursive, nach vorwärts drängen-

de europäische Öffentlichkeit konstituieren kann –

eben das, was so oft als fehlend beklagt wird! Für

Erfolg und Weiterentwicklung der EU-Verfassung

wird es nicht zuletzt darauf ankommen, daß sich

der Rundfunk als „Medium und Faktor“ (16) eu-

ropäischer Selbstvergewisserung und weiterer Inte-

gration betätigt und kräftig engagiert. Die Kom-

mission darf dies nicht ignorieren oder gar hinter-

treiben, sie darf nicht einfach nur der allgemeinen

Kommerzialisierung frönen. Vielmehr soll sie im

Rahmen ihrer Kompetenzen auch ihrerseits dazu

beitragen, daß das hier umrissene große konstitu-

tionelle Ziel erreicht wird. Dabei sollte auch die

Tür für genuine Europaprogramme, die sich auf

dem öffentlichen Sektor über kurz oder lang her-

ausbilden mögen, offengehalten werden.

Um dies abzusichern und die Belange des öf-

fentlichen Rundfunks EU-weit zu fördern, hat sich

der Initiativkreis in mehreren Eingaben an den

Grundrechtskonvent und den Verfassungskonvent

gewandt. (17) Er hat sich dafür eingesetzt, eine eu-

ropäisch gefaßte Public-Service-Idee ausdrücklich

in dem Kommunikationsartikel der Grundrecht-

scharta (ursprünglich Art. 11) zu verankern. Daß

und inwiefern dies nützlich gewesen wäre, hat

unser Mitglied Martin Stock ausführlich erläutert.

(18) Dafür gab es im politischen Raum allerdings

keine Mehrheiten. Angesichts der heutigen Verhär-
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tungen in der Brüsseler Medienpolitik mag das

nun manch einer bedauern. Jedoch wird der öffent-

lich-rechtliche Rundfunk auch mit Art. II-71 EU-

Verf. in der Endfassung leben können, wenn dabei

der Umstand berücksichtigt wird, daß das Amster-

damer Protokoll ebenfalls Verfassungsrang erhal-

ten soll, und wenn das Protokoll gegen neoliberale

Umdeutungen verteidigt und offensiv interpretiert

werden kann. Hierzu hat die Amsterdamer EU-

Konferenz jüngst einen verdienstvollen Beitrag ge-

leistet. So lautet nun die Losung des Tages: Public-

Service-Rundfunk muß in Europa vorangebracht,

die Entwicklungsgarantie muß wirklich ernstge-

nommen und eingelöst werden!
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